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Diskriminierung 
im Betrieb  

Was kannst Du dagegen tun ? 
– eine Handlungshilfe 
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Vorwort 

Auch im Wahljahr 2009 werden antidemokratische Strömungen der 
extremen Rechten ihre Parolen verkünden. Die vergangenen 
Landtagswahlen bescheinigen erschreckende Wahlerfolge. Zunehmend 
nutzen rechtsextreme Parteien die sozialen Abstiegsängste der 
Menschen und versuchen, damit sozialpolitische Themen zu besetzen. 
Auf Demonstrationen mit brutalen gewalttätigen Übergriffen – wie nach 
der Gedenkkundgebung „DenkMal“ in Dresden im Frühjahr 2009 – 
ebenso wie im Betrieb.  

Die Ungerechtigkeiten haben sich durch die neoliberale Politik in den 
vergangenen Jahren verschärft, eine Situation, auf die die extreme 
Rechte mit Schuldzuweisungen – die kriminellen Ausländer und einer 
Volksgemeinschaftsideologie – antwortet. Rechtes Gedankengut hat 
mittlerweile mehr als eine Basis und ist in allen gesellschaftlichen 
Bereichen wieder zu finden. Menschenfeindliche Überzeugungen und 
latenter Rassismus machen auch vor dem Werkstor der Betriebe nicht 
Halt und werden oftmals bagatellisiert. 

Die vom Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e.V. (KFN) 
und dem Bundesinnenministerium im März 2009 vorgestellten ersten 
Ergebnisse des Forschungsprojekts  „Jugendliche in Deutschland als 
Täter und Opfer von Gewalt" sind alarmierend: Rund 14,4 Prozent der 
53.000 befragten Jugendlichen sind als „sehr ausländerfeindlich“ 
einzustufen, 4,9 Prozent der Jungen und 2,6 Prozent Mädchen gaben 
zudem an, Mitglieder einer rechtsextremen Gruppe oder Kameradschaft 
zu sein. 29,7 Prozent der befragten Jugendlichen sind „uneingeschränkt“ 
der Meinung, in Deutschland gäbe es „zu viele Ausländer“.�
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Derartige Befunde, die Finanzkrise und der Verlust von tausenden 
Arbeitsplätzen fordern uns gerade heute dazu auf, unsere Solidarität zu 
zeigen und auch die Arbeit gegen Rassismus vor unserer Tür 
fortzusetzen. Diese Broschüre soll den Jugendauszubildendenvertreter 
(JAV) Mut machen, die notwendige Solidarität zu üben. Denn ihr Einsatz 
trägt dazu bei, die zukünftigen Strukturen im „Mikrokosmos Betrieb“ 
gleichberechtigt und solidarisch zu gestalten. 

Praktische Beispiele mit anschaulichen Situationen aus dem (Betriebs-) 
Alltag und Handlungsempfehlungen dienen der Orientierung im 
„konkreten Fall“. Vor allem aber will diese Handlungshilfe vermitteln, dass 
niemand allein steht im Kampf gegen den Rassismus. Wer sich dem 
braunen Mob entgegenstellt, muss keineswegs allen Druck alleine 
aushalten. Das Gesetz und ein breites Netzwerk innerhalb und außerhalb 
der IG Metall unterstützen Aktionen gegen rassistische Diskriminierung 
und Gewalt jeder Art.  

Für die Mitarbeit an diesem Reader und das Bereitstellen von Material 
bedanken wir uns beim Arbeitskreis Antirassismus der IG Metall Jugend 
und dem Institut für Ermessenfragen in Berlin. 

Ressort Jugendarbeit und -politik 

Frankfurt am Main, Dezember 2008 

Gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes 
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Noch eine Broschüre 
zum Thema 
Antirassismus? 

Noch ein Apell, nicht untätig 
zuzuschauen? 

Nein, keine Aufklärungsbroschüre sondern eine Handlungshilfe , wie Du 
gegen Rassismus im Betrieb mitwirken, Dich rassistischen Angriffen 
entgegenstellen oder sie verhindern kannst. Denn Diskriminierung, 
Rassismus oder Antisemitismus sind niemals das Produkt von Einzelnen, 
sondern entstehen stets durch Gruppen, in denen Ungleichheit kaum 
noch bemerkt wird. Also auch im Betrieb.  

Mit der IG Metall bekennst Du dich mit uns anderen Mitgliedern 
solidarisch und setzt Dich auch für die Rechte von Frauen und Männern 
in Gesellschaft, Betrieb und Gewerkschaft, unabhängig von ethnischer 
Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter 
oder sexueller Identität ein. 

Dabei geht es nicht um Gleichmacherei, es geht um Gleichstellung! Und 
es geht darum, mit (eigenen) Widersprüchen umzugehen: „Sollen sie 
doch endlich arbeiten gehen!“ oder „Nehmen sie uns die Arbeitsplätze 
weg?“ Nervt Dich die Ramadan-Regelung im Betrieb oder nervt es Dich, 
dass Du ständig deine Arbeitszeit überziehen musst? Für diese Form von 
Auseinandersetzung brauchst Du Zivilcourage, praktische Ideen, 
anwendbare Gesetze und die Fähigkeit des Perspektivwechselns. Denn 
überall, wo es Rassismus gibt, kannst Du Dich dagegen wehren! 
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Doch es ist ein Unterschied, ob und wie Du Rechtsextremismus, 
Rassismus oder alltäglichen Diskriminierungsformen im Alltag und im 
Betrieb begegnest. Einige Empfehlungen gelten immer – sei es in der 
Arbeitswelt oder im Privaten. Für den Umgang mit Kollegen und 
Vorgesetzen kann es wichtig sein, besondere Regeln zu beachten. Wie 
Du Dich am besten schützt, welche Hilfen für Aktionen Dir die IG Metall, 
der Betriebsrat oder auch die Vertrauensleute geben können, sind hier 
zusammengetragen.  

Schon mal daran gedacht eine Studienfahrt zu organisieren, 
Plakataktionen, Konzerte, eine Website oder ein Videoprojekt 
anzustoßen?  

Diese Broschüre hilft Dir, handlungsfähiger zu werden, macht Vorschläge, 
wie Du etwas unternehmen kannst, ohne den Mut zu verlieren und ohne 
Dich selbst in eine kritische Situation innerhalb der Kollegschaft zu 
bringen – etwa, weil Du vielleicht selbst von Diskriminierung betroffen 
bist. Sei mutig! 
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Recht gegen 
Rassismus 

Nützliche Infos und Konta ktadressen findest Du 
im letzten Kapitel 

Du hast das Recht auf Deiner Seite.  Angefangen mit dem Grundgesetz 
(GG) über das Strafgesetzbuch (StGB) bis zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) kannst Du dem Rassismus die Rote Karte zeigen . Dein Recht 
endet nicht vor dem Werkstor. Auch im Betrieb gelten die oben 
genannten Gesetze. Hinzu kommen die rechtlichen Grundlagen der 
Arbeitswelt, vor allem das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) und seit 
2006 auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).  

Diese und weitere Gesetze bieten unterschiedliche 
Handlungsmöglichkeiten für den Betrieb und für den öffentlichen Raum. 

Als JAVie kümmerst Du Dich um die Belange aller Aus zubildenden, 
die Überwachung der Einhaltung von Gesetzen und die  Integration 
von ausländischen Auszubildenden. Dabei bist Du nic ht alleine! 

Du arbeitest eng mit dem Betriebsrat und dem Vertrauensleuten 
zusammen. Zudem bist Du in der IG Metall-Jugend organisiert, die Dir mit 
Tipps vor Ort, mit Experten und mit Rat und Tat unterstützend zur Seite 
steht. Darüber hinaus bist Du Teil eines starken Netzwerks von 
Bündnissen, Initiativen und Organisationen, die sich gegen Rassismus 
und Ausgrenzung stellen. 
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Allgemeine Gesetze 
 
Wer Andere wegen ihrer Abstammung, ihrer Hautfarbe,  ihrer Heimat 
oder ihrer Herkunft benachteiligt oder bevorzugt, v erstößt gegen die 
Grundrechte (Art. 3 (3) GG) und macht sich strafbar . 

Das Grundgesetz beinhaltet keinen konkreten Handlungsauftrag, doch es 
liegt allem zugrunde. Der Handlungsauftrag ergibt sich aus dem Straf- 
und dem Zivilrecht. 

Das Strafrecht  unterscheidet zwischen „Offizialdelikten“ und 
„Antragsdelikten“. Bei Antragsdelikten  ist der Strafantrag des 
Betroffenen  die Voraussetzung für die Strafverfolgung (dagegen ist eine 
Strafanzeige lediglich die Mitteilung, z.B. an die Polizei, dass Du von 
einer möglichen Straftat weißt). Antragsdelikte sind z.B. Beleidigung (§ 
185 StGB) oder Verleumdung (§ 187 StGB).  

Beispiel: Rassistisches Antragsdelikt  

Ein dunkelhäutiger, junger Mann aus dem Senegal wird am 
Bahnhof als „Negersau! Du Drecksneger!“ beschimpft. 
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Offizialdelikte werden von Amts wegen verfolgt . D.h., für ihre 
Verfolgung muss kein Strafantrag gestellt werden, weil sie den 
öffentlichen Frieden bedrohen und die Staatsgewalt ein eigenes Interesse 
daran hat, die Täter zu bestrafen. Ein Offizialdelikt ist die Volksverhetzung 
(§ 130 StGB). Volksverhetzung bedeutet, eine Bevölkerungsgruppe (z.B. 
Türken, Senegalesen, Juden) zu verleumden oder zu Hass und Gewalt 
gegen sie aufzurufen. 

Häufig ist es so, dass rassistische Äußerungen knapp nicht als 
Volksverhetzung bewertet werden. D.h. sie bedrohen nach der 
Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht den öffentlichen Frieden.  

Doch sie verletzen die persönliche Ehre des Betroffenen und müssen 
darum als Beleidigung zur Anzeige kommen !  

Beispiel: Rassistisches Offizialdelikt  

Zwanzig Glatzköpfe (oder auch einer!) grölen während des 
Meisterschaftsfinals in einem Innenstadtlokal dröhnende 
Lieder mit rassistischen Inhalten. 
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Schutz durch das Zivilrecht?  

Im Zivilrecht regelt das Bürgerliche Gesetzbuch die Entschädigung von 
Betroffenen diskriminierender Äußerungen und Handlungen: 

Bürgerliches Gesetzbuch: § 823 BGB  

„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges 
Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen 
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein 
den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt.“ 

Oft fällt es den persönlich Betroffenen schwer, sich gegen demütigende 
und erniedrigende Sprüche und Aktionen durch eine Strafanzeige zu 
wehren. Sie brauchen unsere Unterstützung und Solidarität . 
Besonders,  wenn sie Angst haben. Denn nur wenn die Opfer selbst den 
Mut finden, eine Beleidigung oder einen Angriff zur Anzeige zu bringen, 
kann die Staatsanwaltschaft rassistische Übergriffe verfolgen! 
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Rechtliche Grundlagen in der 
Arbeitswelt 
 
Für Betriebe gibt es handfeste Regelungen, dem Rass ismus am 
Ausbildungs- und Arbeitsplatz zu begegnen und Dich als JAVie vor 
negativen Folgen bei der Ausübung Deines Amts zu be schützen. 

Der Gesetzgeber macht klare Vorgaben, die Integration von 
Beschäftigten mit Migrationshintergrund zu fördern. Rassistische 
Äußerungen und Handlungen im Betrieb müssen vom Arbeitgeber und 
vom Betriebsrat abgestellt werden. Vor allem das 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) und das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), aber auch das Sozialgesetzbuch (SGB) 
hat Paragraphen parat, die eine Handhabe im Kampf gegen den 
Rassismus geben. In die Pflicht genommen werden der Arbeitgeber und 
der Betriebsrat. Sie sind Deine ersten Ansprechpartner im Betrieb. 
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Betriebsverfassungsgesetz § 70 (1) 4 BetrVG  

Die JAV hat die Aufgabe, „die Integration  ausländischer, in § 
60 Abs. 1 genannter Arbeitnehmer (U18-25) im Betrieb zu 
fördern und  entsprechende Maßnahmen  beim Betriebsrat 
zu beantragen “. 

Der Arbeitgeber und der Betriebsrat müssen Dich dabei unterstützen. 
Letztlich tragen sie die Verantwortung dafür, dass Deine Initiativen 
umgesetzt werden und zu einem angstfreien und toleranten Betriebsklima 
führen. Das legen die „Grundsätze für die Behandlung der 
Betriebsangehörigen“ fest:�

Regelungen im Betriebsverfassungsgesetz  

Als Jugend- und Auszubildendenvertreter wirkst Du an einer Grundlage 
für Toleranz mit und trägst damit zu einem friedlichen Miteinander in der 
Jugend bei: 
�
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Betriebsverfassungsgesetz § 75 (1) BetrVG  

Arbeitgeber und Betriebsrat müssen dafür sorgen, „… dass 
jede Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer Rasse 
oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung 
oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder 
Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer 
politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder 
Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer 
sexuellen Identität unterbleibt.“ 

Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates helfen Dir dabei, in Deinem 
Bereich der drohenden oder herrschenden Benachteiligung von Kollegen 
mit Migrationshintergrund entgegenzuwirken. Diese Rechte sind durch 
das Betriebsverfassungsgesetz verbrieft: 

§ 87 Mitbestimmungsrechte  

(1) 5. Urlaubsplanung 
9. Wohnungsvergabe 

§ 95 Auswahlrichtlinien  

(1) Einstellungen 

(2) Einstellungsrichtlinien 

§ 96 Förderung der Berufsbildung 
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Eine mögliche Benachteiligung von Kollegen durch den Arbeitgeber 
kannst Du gemeinsam mit dem Betriebsrat bekämpfen.  

Doch was ist mit Ausgrenzung, Mobbing und Herabsetzung mit 
rassistischem Hintergrund durch Kollegen? 

Ein paar Beispiele für Diskriminierung am Ausbildun gs- 
und Arbeitsplatz: 

�  Rassistische Klosprüche : „Scheiß-Kanaken!“ 
�  Ausgrenzung : „mit dem Türken arbeite ich nicht 

zusammen!“ 
�  Verleumdung : „wenn der Neger nicht so faul wäre, 

hätten wir das geschafft!“ 

Wie kannst Du darauf reagieren, ohne selbst zur Zielscheibe des Hasses 
zu werden? Welche rechtlichen Mittel stehen Dir zur Verfügung? 
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Freiwillige Betriebsvereinbarungen im 
Betriebsverfassungsgesetz 

Eine Maßnahme, rassistischen Äußerungen und Handlungen unter den 
Kollegen entgegenzuarbeiten, ist die freiwillige Betriebsvereinbarung als 
ein verbindliches Regelwerk. 

§ 88 BetrVG Freiwillige Betriebsvereinbarungen  

4. Maßnahmen zur Integration ausländischer Arbeitnehmer 
sowie zur Bekämpfung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit im Betrieb. 

Falls Dein Betrieb nicht zu denen gehört, die diese Spielregeln bereits 
aufgestellt haben, regst Du damit beim Betriebsrat die Einführung eines 
Instruments an, das Rassisten ins Abseits  stellt!  

Der Betriebsrat muss auf Deine begründete Anregung eingehen: 

Eine Muster -Betriebsvereinbarung findest Du im letzten 
Kapitel 
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§ 80 BetrVG Allgemeine Aufgaben  

Der Betriebsrat hat die Aufgaben: 

1. „darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer 
geltenden Gesetze, (…) und Betriebsvereinbarungen 
durchgeführt werden ;“ 

3. „Anregungen  von Arbeitnehmern und der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung  entgegenzunehmen und, falls 
sie berechtigt erscheinen , durch Verhandlungen mit dem 
Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat die 
betreffenden Arbeitnehmer über den Stand und das Ergebnis 
der Verhandlungen zu unterrichten;“ 

7. „die Integration ausländischer Arbeitnehmer  im Betrieb 
und das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen 
Arbeitnehmern zu fördern, sowie Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
im Betrieb zu beantragen ;“ 

Du brauchst nicht zu befürchten, dass Dein Arbeitgeber Dich kaltstellen 
kann! Denn das Betriebsverfassungsgesetz bietet Dir Schutz davor, 
ausgebootet zu werden: 
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§ 119 BetrVG Straftaten gegen 
Betriebsverfassungsorgane und ihre Mitglieder 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer 

2. die Tätigkeit  (…) der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der Konzern-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, (…) behindert oder stört , oder 

3. ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied (…) der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der Konzern-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, (…) um ihrer Tätigkeit willen 
benachteiligt oder begünstigt . 

Du siehst, das Betriebsverfassungsgesetz ist nicht blind gegenüber 
Rassismus und Ausländerfeindlichkeit im Betrieb. Gemeinsam mit dem 
Betriebsrat und dem Arbeitgeber kannst Du viel für Integration und gegen 
rassistische Hetze und Parolen tun!  

Gleichzeitig bietet Dir das Gesetz Schutz gegen die  Einschränkung 
Deines Handlungsspielraums. 
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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz  

Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz soll neben anderen Formen 
der Benachteiligung rassistische Diskriminierungen aus unserem Alltag 
verbannen. 

Im Zivilrecht geht es vor allem darum, dass bei sogenannten 
Massengeschäften, z:B. Einkaufen, in die Kneipe gehen usw., für alle die 
gleichen Bedingungen gelten müssen: 

Ein Beispiel:   

Mein Kumpel, dessen Urgroßeltern 1961 als Gastarbeiter 
aus Ankara nach Deutschland kamen , trinkt mit mir Bier, 
wo er will! 

Im Arbeitsrecht ergänzt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz die 
Regelungen gegen Rassismus und Diskriminierung aus dem 
Betriebsverfassungsgesetz. 

Gemeinsam bieten die beiden Gesetze eine umfassende Handhabe 
gegen Demütigungen und Herabsetzungen am Ausbildungs- und 
Arbeitsplatz. 
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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz  im Arbeitsrecht  

Die Teile des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), bei denen 
es um das Arbeitsrecht geht, kennst Du. Denn Dein Arbeitgeber ist 
verpflichtet, das Gesetz allen Beschäftigten bekannt zu machen – z.B. 
durch Aushang. 

Trotzdem kurz zusammengefasst: 

Dein Arbeitgeber  

�  muss bei Bewerbung sprozessen das 
Benachteiligungsverbot beachten  (§ 6 (1) AGG), 

�  darf keine Kollegen benachteiligen  (§ 7 AGG) 
�  hat durch Maßnahmen – auch vorbeugend  – dafür  

zu sorgen, dass Diskriminierung unterbleibt  (§ 
12 (1) AGG),  

�  ist verpflichtet, gegen diskriminierende Kollegen 
vorzugehen , von der Abmahnung bis zur 
Kündigung bzw. Nicht-Einstellung (§ 12 (2) AGG) 

�  darf Dich nicht maßregeln , wenn Du gegen die 
Diskriminierung Deiner Kollegen aktiv wirst (§ 16 
AGG). 
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Wenn Dein Arbeitgeber gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
verstößt, drohen ihm Entschädigungs- und Schadensersatzzahlungen. 

Das Gesetz ist noch jung, aus dem August 2006. So gibt es erst wenige 
Beispiele aus der Arbeitswelt mit rassistischen Hintergründen: 

Beispiel 1:  

Der Direktor des belgischen Garagentorherstellers „Feryn “ 
hatte öffentlich gesagt, dass er Monteure einstellen wolle, 
aber von einer bestimmten ethnischen Herkunft nicht , 
weil seine Kunden Bedenken hätten, sie während des 
Einbaus in ihre Wohnungen rein zulassen. Der Europäische 
Gerichtshof urteilte, so eine öffentliche Äußerung begründet 
eine offensichtliche Diskriminierung bei der Einstellung. 

Beispiel 2: Anweisung zur Diskriminierung 

Der Personalmanager einer Wülfrather Kosmetikartikel-Firma 
wurde entlassen, weil er sich der Anweisung des 
Geschäftsführers „Bitte stellen Sie keine Türkinnen mehr ein“ 
widersetzte. Der Personalmanager klagte gegen diese 
Kündigung und bekam in zweiter Instanz Recht und eine 
Abfindung. 
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Wie ist es bei den Anderen?  

Auch die Kolleginnen und Kollegen in anderen Bereichen, die 
gewerkschaftlich organisiert sind, verfügen über eine Handhabe gegen 
Rassismus und andere Formen der Diskriminierung. So ähnelt das 
Bundespersonalvertretungsgesetz sehr dem Betriebsverfassungsgesetz. 
Es ist für öffentliche Einrichtungen, für die Kolleginnen und Kollegen bei 
ver.di gedacht. 

Was ist nun das Resümee für Deinen Arbeitsbereich a ls 
JAVie? 

�  Du musst nicht alles auf Deine Kappe nehmen, der 
Vertrauenskörper hilft Dir. Der Betriebsrat und der  
Arbeitgeber unterstützen Dich auch: Beide sind dazu  
verpflichtet! 
 
 

�  Dein Recht hilft Dir anderen zu helfen, ohne dabei 
selbst unterzugehen! 



23 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Was kannst Du tun? 

Dein Kollege wird diskriminiert aufgrund seiner Her kunft/ 
Nationalität, wegen seiner Sprache beschimpft, wege n seiner 
äußeren Erscheinung angegriffen. Überall. Im Betrie b, wie auf der 
Straße. Mut, nicht dulden, protestieren… das ist da s Eine. Doch Du 
kannst noch viel mehr tun! 

… erst einmal reden und vermitteln? 
 
Es ist harte Arbeit und erfordert lange Debatten, deutlich zu machen, 
dass sich Konflikte und Probleme nicht lösen lassen, wenn rassistische 
und diskriminierende Phrasen benutzt werden. Doch Reden hilft 
verstehen ! 

Sicher, kein Mensch lebt ganz ohne Vorurteile. Diese bieten Orientierung, 
Schutz und helfen beim Beurteilen. Oft stammen Vorurteile aus 
persönlichen Erfahrungen – aus der Beurteilung von Situationen. Aber 
sind alle Situationen gleich? Ist es vertane Mühe, eine andere, neue 
Situation neu und anders zu bewerten?  

Vorurteile sind bequem und einfach. Wir schnappen etwas auf. Hören es 
immer wieder. Von allen Seiten. Und irgendwann sagen wir es selbst. 
Ohne nachzufragen, ohne zu prüfen. 
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Eine Her ausforderung!  

Wer sich darüber aufregt, dass „Ausländer“, Frauen, „Behinderte“ einem 
„deutschen“ Mann den Arbeitsplatz „wegnehmen“, sagt dabei weder 
etwas über die Ursachen von Arbeitslosigkeit bzw. deren Verteilung noch 
über die Verteilung von Arbeit aus. Im Gegenteil: Zu leicht gemacht!!  

Es ist nicht einfach, eine antirassistische Gleichstellungspolitik zu 
gestalten. Wie lässt sich den „Diskriminierenden“ die Konsequenz ihrer 
Denke klarzumachen? Die Aufteilung von Menschen in Hautfarbe, 
Geschlecht oder Religionsangehörigkeit soll darüber entscheiden, ob 
einer dabei sein darf oder ausgeschlossen wird? Vom täglichen Erleben 
im Betrieb, im Verein, in der Kneipe, auf dem Sportplatz usw.? 

Genauso könnten „weiße“, „christliche“ Kollegen, die ein „falsches“ Outfit 
tragen oder in einem „falschen“ Stadtteil leben, also einfach 
irgendwelchen willkürlichen Normen nicht entsprechen, ausgeschlossen 
sein. Dort, wo sie leben wollen, keine Wohnung finden, weil sie da nicht 
hin „passen“. Oder – den Arbeitsplatz verloren – als Hartz IV-Empfänger 
deklariert, als Sozialschmarotzer beschimpft, als anormal oder asozial 
bezeichnet werden. Einfach so. Ohne Grund.  

Regeln  müssen für alle  gelten und allen, auch Minderheiten, das 
Zusammenspiel unmissverständlich erleichtern! Und diese Regeln legen 
wir alle politisch, alltäglich und im direkten Austausch miteinander  fest! 
Individuelle Vorurteile dürfen keine Feindbilder fü r alle werden und 
uns und unseren Alltag in Ketten legen!  
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Was tun, wenn Dein Kollege 
angegriffen wird? 
 
Alle strafbaren Handlungen – und dazu zählen auch diskriminierende – 
sind erst einmal anzeigepflichtig. Auch wenn der Erfolg bei der Anzeige 
eine Straftat noch nicht absehbar ist: Ohne Meldung bei den 
Strafverfolgungsbehörden sind oft keine weiteren ju ristischen 
Schritte möglich!  

Eine Anzeige hat aber auch eine symbolische Funktion, denn Schweigen 
wird als Hinnehmen gedeutet. Wird jedoch sofort reagiert, kann dies nicht 
als Zustimmung ausgelegt werden, es ist eine Form von Strafe. 

Auch wenn es nur kleine Schritt sind: Rechtsextreme wissen 
beispielsweise oft, dass sie gegen Gesetze verstoßen, sie setzen auf 
Untätigkeit und darauf, das niemand einschreitet. Dabei sind schon kleine 
gerichtliche Maßnahmen, wie die Beschlagnahmung von Computern, auf 
denen rassistische Flugblätter produziert wurden, Geldstrafen und auch 
Gefängnisstrafen für die Agitatoren einschneidend. 
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So erstattest Du Anzeige  

110 und Du bist sofort verbunden. Je nachdem, ob es die Situation 
erlaubt, solltest Du anhand eines Gedächtnisprotokolls den Hergang 
schildern und, wenn vorhanden, auch Photos zur Verfügung stellen. Aber 
Du solltest Dir auch notieren, wie die Anzeige bei der Polizei 
aufgenommen wird. Sollte die Polizei nicht gleich tätig werden, lohnt es 
sich, nach der Begründung der Ablehnung und dem Namen des Beamten 
zu fragen. Da Du ein Recht auf Namensnennung hast, kann dies 
möglicherweise eine Strafvereitelung im Amt (Staatsanwaltschaft) 
ausschließen. In jedem Fall fordern, über den weiteren Verlauf des 
Verfahrens informiert zu werden. 

Zeugenschutz und anonyme Anzeige 

Auch bei anonymen Anzeigen muss die Polizei ermitteln. Wenn Du 
befürchtest, dass der Angezeigte sich später einmal rächen könnte, 
kannst Du Name und Anschrift der Anzeige oder der Zeugen 
anonymisieren lassen. Dabei musst Du erklären, warum Du selbst 
gefährdet bist. Dies muss möglichst früh geschehen, damit der 
Staatsanwalt der Gegenseite die Akteneinsicht verweigern kann. 
Zeugenschutz bedeutet aber auch Zeugenpflicht. Denn jeder ist 
verpflichtet, vor Staatsanwaltschaft und Gericht als Zeuge auszusagen. 
Außer, er belastet sich selbst oder einen Angehörigen durch seine 
Aussage strafrechtlich. 
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Die Zeugenpflicht besteht nicht nur dann, wenn Du selbst Anzeige 
erstattest. Du bist auch zur Aussage verpflichtet, wenn 
Staatsanwaltschaft oder Gericht auf anderem Wege erfahren, dass Du 
etwas beobachtet hast und dazu Angaben machen könntest. Es ist 
deshalb aber auch sinnvoll, sich zu notieren, wer sonst noch als Zeuge in 
Betracht kommt, und dies der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht zu 
melden. 

Schnelle Hilfe im Notfall 

Verlasse Dich nicht darauf, dass schon irgendjemand  die 

Polizei geholt hat! 

Spiel nicht den Helden!   

Bringe Dich nicht selbst in Gefahr, sondern lauf weg und schreie dabei 
laut. Sprich möglichst Passanten direkt an und mache sie aufmerksam. 
Zeige den Tätern aus sicherer Entfernung, dass Du sie beobachtest.  

Im Allgemeinen wie auch bei den Profis von den Beratungsteams gegen 
Rechtsextremismus hat sich der Dreierschritt: „Hinsehen, Deuten, 
Handeln“  bewährt 
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Attention!  

Gezielt eingesetzt ist sie ein wunderbares Werkzeug – Deine Stimme . 
Mit ihr kannst Du Aufmerksamkeit erzeugen 

�  Merk Dir den/die Täter:  

�  Was hat er an?  

�  Wie spricht er?  

�  Was ist auffällig an ihm?  

�  Wohin flüchtet er?  

�  Sammle Informationen, Beweise (Photos z.B. mit 

dem Handy) und hol schnellst möglich Hilfe. 

�  Solidarisiere Dich mit dem Opfer  

�  Kümmere dich um das Opfer! „Erste Hilfe“ 

�  Alarm geben: „Ich rufe die Polizei!“ 

�  Sei Zeuge! 

�  Klare Botschaften: „Lassen Sie das!“ „Aufhören!“ 

�  Hilfe holen 

�  Ablenken 

�  Verwirrung stiften 

�  Laut und schrill sein 
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Im öffentlichen Raum  

Ob auf Demonstrationen, Veranstaltungen oder in der U-Bahn – eine 
kritische Begleitreaktion ist immer möglich. Dabei reicht das Spektrum – 
je nach Situation – von lächerlich machen über ignorieren bis zu einer 
aktiven Blockade.  

Ignorieren ist vor allem bei rechtsextremen Demonstrationen geboten. In 
dem Sinne, dass sie medienmäßig ins Leere laufen. Der Schwerpunkt der 
Berichterstattung (bspw. in Presseerklärungen) sollte auf der 
Gegenreaktion liegen und nicht auf den Inhalten rechtsextremer 
Botschaften. D.h. Aufmerksamkeit entziehen und fragwürdigen 
Bürgerinitiativen oder Parteien den Boden entziehen. 

Eine sehr raffinierte Reaktion liegt im lächerlich machen . „Leipzig lacht 
über den Karneval in braun“ oder die „Apfel-Front“ sind Beispiele dafür. 
Gegendemonstrationen steigern eher die Aufmerksamkeit.  

Die Blockade einer rechtsextremen Demonstration kann dagegen in 
Einzelfällen zumindest erfolgreich und auch zulässig sein. Sollten bspw. 
in der Betriebskantine Flugblätter rechtsextremer Parteien „liegen 
gelassen“ worden sein, dann blockiere diese Maßnahme und sammle das 
Material ein. Kommentiere dies Einsammeln als bewusste Aktion gegen 
Rechts. 
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Beispiel Betriebsfest:   

Das Betriebsfest ist bald zu Ende, die Mägen sind gefüllt, der 
Alkoholpegel leicht erhöht, die Stimmung ausgelassen. 
Plötzlich sagt Dein Tischnachbar, mit dem Du Dich eigentlich 
prima verstehst: „Ist doch schrecklich, wie viele ausländische 
Azubis wir heute im Betrieb haben. Die sind doch nicht 
besser als wir Deutschen! Und so viele junge deutsche Leute 
stehen auf der Straße. Zu meiner Zeit gab es das nicht.“ 

Wie lässt sich darauf reagieren?  

�  Fakten alleine reichen nicht aus!  
Du willst Deinen Tischnachbarn im Gespräch überzeugen. Doch 
was ist, wenn er merkt, dass Du möglicherweise Recht hast? Die 
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er ablenken wird oder Deine 
Argumente ignoriert. Es gibt Fakten, die sich besser vermitteln 
lassen, wenn sie in persönliche Geschichten, vertiefte Berichte 
oder eigene Erfahrungen eingebaut sind. Es kann helfen, diese 
mit einer großen Portion Humor zu erzählen. 
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�  Schaffe Dir Verbündete!  
Beteilige andere am Gespräch oder greife deren Argumente auf 
– seien sie noch so banal. Das schafft eine sichere Ebene für 
das weitere Gespräch. Wenn Du Dich unbeteiligten 
Tischnachbarn zuwendest, kannst Du damit auch den 
Parolenschwinger ins Leere laufen lassen. Denn so entziehst Du 
ihm die Aufmerksamkeit. 
 

�  Argumentiere logisch! 
Frage nach logischen Zusammenhängen: Woher weißt Du das 
denn? Was genau meinst Du denn? Was stört Dich persönlich 
daran? Dein Nachhaken verstrickt den Parolenschwinger in 
Widersprüche und nimmt einer Diskussion das Tempo. 
 

�  Bringe Ruhe hinein! 
Wenn Du selbst mit einer ruhigen Stimme sprichst, erhältst Du 
mehr Aufmerksamkeit. Dein Gegenüber wird in der Regel 
offener für andere Gedanken, als wenn Du mit Geschrei die 
Stimmung weiter anheizt. 
 

�  Bremse Stammtischparolen aus! 
Dein Gegenüber jagt eine rassistische Parole nach der anderen 
durch den Raum. Wenn Du nur auf eine eingehst und 
konsequent deren Erklärung und damit eine konkrete 
Auseinandersetzung verlangst, bringst Du Dein Gegenüber 
schnell in Erklärungsnotstand. 
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�  Humor hilft immer ! 
Das Klima entspannt sich manchmal rasant, wenn man trotzdem 
lacht. Wenn Du Dich nicht zu ernst nimmst, vielleicht ein wenig 
selbstironisch bist, zwischendurch lächelst, kannst Du dem 
Gegner den Wind aus den Segeln nehmen. Dann wird aus dem 
bösen Sturm ganz schnell eine Flaute. 
 

�  Körperliche Überzeugung? 
Nein! Keine Handgreiflichkeiten. Aber eine gezielt eingesetzte 
Körpersprache hilft schon. Jeder möchte in einer Diskussion 
gerne ernst genommen werden. Mit verschränkten Armen, 
gebeugter Haltung und versteckten Händen machst Du Dich 
klein. Mit ausgebreiten Armen und Beinen signalisierst Du 
Offenheit und Selbstbewusstsein. 
 

�  Ein Rückschritt ist manchmal ein Fortschritt! 
Fehlen Dir Hintergrundinformationen oder hast Du einfach einen 
schlechten Tag? Wenn Du Dich selbst nicht sicher fühlst zum 
Argumentieren, warum verschiebst Du die Diskussion nicht 
einfach auf später? Damit zeigst Du auch, dass es sich für Dich 
um eine ernst zu nehmende Angelegenheit handelt. 

Was kannst Du Stammtischparolen entgegensetzen?  

Klaus-Peter Hufer: Argumente am Stammtisch - Erfolgreich 
gegen Parolen, Palaver und Populismus, Bundeszentrale für 
politische Bildung, bpb Band 545, ISBN 3-89331-677-9 
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Und was tun bei Diskriminierung im 
Betrieb? 
 
Rechtsextreme Botschaften oder rassistische Tendenzen müssen im 
Betrieb thematisiert werden. Leider wird zu oft weggeschaut. Weil es 
bequemer ist. Aus Angst vor Konsequenzen. Aus Furcht, selbst Opfer zu 
werden. Doch wir wollen kein Betriebsklima, in dem Angst und Schrecken 
herrscht. Du bist auch im Betrieb nicht alleine!  

Viele Kollegen finden Rassismus genauso abscheulich und widerlich wie 
Du. Und Dein Arbeitgeber muss  sich der Fremdenfeindlichkeit und dem 
Rassismus im Betrieb entgegenstellen. Der Betriebsrat  muss  ihn 
unterstützen. Und Dir helfen! Im Engagement gegen Diskriminierung von 
Ausbildungsplatzsuchenden, innerhalb der Ausbildung am Arbeitsplatz 
oder in der Kantine. 

Im Rechtsteil dieser Broschüre findest Du ab S. 8 
die entsprechenden Gesetze! 

Hilf Deinem Kollegen, sich zu wehren!  Fordere den Betriebsrat auf, 
zu Handeln! Wende Dich an die Vertrauensleute und a n Deine IG 
Metall vor Ort! 

Auf den folgenden Seiten findest Du einige Beispiele, wie Du Probleme 
mit Diskriminierung und Ausgrenzung von Kollegen angehen kannst, 
ohne dabei selbst unterzugehen. 
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Beispiel: Rassistische Diskriminierung neuer Azubis   

Einer der neuen Azubis in Deinem Betrieb hat einen 
Migrationshintergrund. Sein Schulabschluss ist genauso gut 
wie der von den anderen Azubis. Während die anderen vieles 
erklärt bekommen und selbst an den Maschinen probieren 
dürfen, wird dieser Kollege hauptsächlich in Bereichen 
eingesetzt, wo er körperlich schwere Arbeit leisten muss oder 
Hilfs- oder Akkordarbeiten macht. 

Der Kollege wird nicht nur vom Ausbilder ungleich behandelt 
und ausgegrenzt. Auch die anderen Azubis merken schnell: 
„Der gehört nicht dazu“ . 

�  Sprich den Ausbilder an, frage ihn, was das soll! 
 

�  Informiere den Betriebsrat . Weise dabei auf die offensichtliche 
Diskriminierung hin. Fordere den Betriebsrat auf, sich der Sache 
anzunehmen. Er ist verpflichtet, sich für die Probleme der Azubis 
zu interessieren und diese zu lösen.  

 
�  Wenn das nichts bringt, sprich gemeinsam mit dem Ausbilder, 

dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber . 
 

�  Wende Dich an den Vertrauenskörper . Dafür ist er da. Du 
musst das Problem nicht alleine lösen!  
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Maßnahmen zur Schaffung von Verständnis und 
Respekt 

�  Gewinne den Ausbilder  
Mache dem Ausbilder klar, was da passiert. Gewinne ihn für das 
Thema. Durch Team-, Weiter- und Fortbildungen kann er zum 
Experten werden. Und sein eigenes Verhalten ändern. 
 

�  Schlage Informations- und Schulungsveranstaltungen  zum 
Thema Rassismus und Ausländerfeindlichkeit vor oder 
organisiere sie selbst. Dazu können Experten eingeladen 
werden. Vielleicht kommen bei Deinen Kollegen gestandene 
Hauptkommissare, z.B. von der GdP, besser an, als Referenten 
der örtlichen Antifa. 

�   

�  Wenn Du JAVie in einem Großbetrieb bist: Hier lassen sich gut 
Integrationsmaßnahmen oder Austauschprogramme  
durchführen. Sprich hierzu den Betriebsrat an. 
 

�  Rege eine freiwillige Betriebsvereinbarung  an. Mit 
Einzelmaßnahmen zur Integration und Bestimmungen bei 
Diskriminierungen. 

Eine Muster -Betriebsvereinbarung findest Du am 
Ende dieser Broschüre! 

Gestalte sie kreativ: Z.B. gemeinsames Entfernen von 
rassistischen Klosprüchen. Die Kollegen werden 
sich bei den Rassisten bedanken!  
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Beispiel: Fehlende Chancengleichheit   

Ein Kollege mit Migrationshintergrund wird beim beruflichen 
Aufstieg übergangen. Er ist genauso lange, wie die anderen 
dabei. Er macht seinen Job genauso gut wie die anderen. 
Aber er kommt nicht weiter. 

�  Schalte den Betriebsrat ein. Lass den Sachverhalt aufklären und 
durch den Arbeitgeber begründen. 
 

�  Wenn sich die Diskriminierung bestätigt, muss der Betriebsrat 
beim Arbeitgeber Maßnahmen verlangen, die 
Ungleichbehandlung zu beseitigen. Fordere ihn dazu auf. 

Beispiel: Ein stadtbekannter Rassist soll eingestel lt 
werden.   

Er ist bereits in einem anderen Betrieb durch Hetzparolen 
aufgefallen. Nun soll er in Deinem Betrieb anfangen. 

�  Erfährst Du vorab von den Einstellungsplänen eines rassistisch 
auffällig gewordenen Arbeitnehmers, fordere den Betriebsrat auf, 
die erforderliche Zustimmung begründend zu verweigern. 
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Wenn es ernster wird …  

Wenn die Parolen heftiger werden und die bisherigen Apelle des 
Betriebsrates nichts bewirken, ein Klima der Angst sich ausbreitet und 
hitzige Auseinandersetzungen auf der Tagesordnung stehen … 

Beispiel: Verhetzung der Kollegen  

Ein Arbeitnehmer ruft gegenüber Deinen Kollegen im Betrieb 
mehrfach zur gewaltsamen Vertreibung der in Deutschland 
lebenden Ausländer auf; den Ausländern solle es so ergehen 
wie den Juden im nationalsozialistischen Deutschland. Deine 
Kollegen fühlen sich durch die Äußerungen abgestoßen, 
einige wollen mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten. 

Wenn der „Betriebsfrieden“ durch grob rassistische  und 
ausländerfeindliche Beleidigungen und Parolen wiederholt und ernsthaft 
gestört wird, kannst Du fordern, dass 

�  der Betriebsrat die Kündigung durch den Arbeitgeber verlangt. 
 

�  ein Arbeitsgericht den Arbeitgeber durch Zwangsgelder zu einer 
Kündigung zwingt. 

 



38 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Dein Engagement ist gefordert! 
 
Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. 
Sei kreativ und erfinderisch. Jeder Betrieb und jede Belegschaft tickt 
anders, doch alle haben eine gemeinsame Bühne, auf der sich Aktionen 
zum Thema Antirassismus durchführen lassen. 

�  Nimm dir Zeit und erkundige Dich! Die IG Metall-Jugend  hält 
Infomaterialien bereit, die Du auch im Betrieb verteilen kannst: 
bspw. das Faltblatt „Argumente gegen soziale Demagogie von 
Rechtsextremen – Der braunen Propaganda entgegentreten“, 
den Info-Ordner mit CD-Rom „Baustein zur nicht-
rassistischen Bildungsarbeit“  (www.baustein.dgb-bwt.de) 
oder die DVD „Kein Bock auf Nazis“ . 

 
�  Im Wahljahr 2009 ist es zweckmäßig, Aktionen gegen geplante 

NDP-Kundgebungen zu organisieren. Spricht mit dem 
Betriebsrat und den Vertrauensleuten und schafft gemeinsam 
eine Mauer gegen Rechts. Im Januar 2008 organisierte die 
Frankfurter IG Metall im hessischen Wahlkampf den 
„Platzverweis für die NPD vor dem Werkstor“ . Die 
Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung von Volkswagen 
lud die Azubis aller deutschen Standorte zu einer 
Jugendkonferenz ein. Bei „Gegen rechte Rattenfänger“  
kamen 3.500 Azubis zusammen und demonstrierten gegen die 
NPD. Frag nach diesen und anderen Aktionen und knüpfe ein 
Netz aus Solidarpartnern. 
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�  Dein Arbeitgeber bietet Betriebssport an? Gerade bei 
Mannschaftssportarten – natürlich im Fußball – lassen sich 
antirassistische Kicks  organisieren. Trikotbotschaften sind 
Eye-catcher! 
 

�  Frauen-Power . Alle weiblichen Azubis (oder auch männliche) im 
Betrieb schlüpfen einfach mal zwei Tage  lang unter ein 
Kopftuch  und erleben auf dem Weg zur Arbeit, im Betrieb, wie 
auch in der Bahn oder im Supermarkt die alltäglichen 
Reaktionen. Was müssen die Akteurinnen in dieser Zeit alles 
aushalten?  Ihr vergleicht Eure Erfahrungen mit denen 
derjenigen, die es gewohnt sind, schon lange ein Kopftuch zu 
tragen und es aus religiöser Überzeugung tun. 
 

�  Auch die Berufsschule  ist ein Ort, wo an Aktionen gearbeitet 
werden kann, die dann im gegenseitigen Austausch genutzt 
werden können. Z.B.  Videoprojekte, ein selbst gemachter 
Dokumentarfilm, Theateraufführungen, Studienreisen oder 
Gedenkstättenfahrten. 
 

�  Was alles diskriminierend sein kann und unter Rassismus und 
Ausgrenzung fällt, lässt sich gut in einer Ausstellung über 
diskriminierende Spruch- und Sprachkultur  dokumentieren 
und wird so öffentlich!  
Die Darstellung von Klosprüchen, Aufgeschnapptes aus 
Gesprächen vor dem Spind, an der Werkbank und in der Kantine 
können anonym gesammelt und dann portraitiert werden.  
Dagegen sind Fotobeweise von rechtsextremen Symbolen und 
Labeln, soweit sie verboten sind, anzeige bzw. meldepflichtig. 
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Auf den ersten Blick nicht rassistisch, aber doch 
diskriminierend…  

Auch Sprüche, die auf den ersten Blick nicht als rassistisch erscheinen, 
oder aber einen sogenannten „positiven Rassismus“ beinhalten, sind 
diskriminierend. Sie sind inhaltlich idiotisch und für die Adressaten 
verletzend: 

Sprüche der letzten Woche – erhascht vor Halle 3 Tor 5  

�  „Schwarze haben halt Rhythmus im Blut!“ 

�  „Ich habe nichts gegen Ausländer!“ 

�  „Wer hier leben will, muss sich auch an die hiesige 

Kultur anpassen!“ 

�  „Kinder statt Inder!“ 

�  „Das Kopftuch ist ein Symbol der Unterdrückung!“ 

�  „Die Moscheen dominieren unser Stadtbild!“ 
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Hier kannst Du Dir Hilfe holen! 
 
Als JAVie kannst Du aktiv die Kultur in Deinem Betrieb gestalten . Du 
bekommst finanzielle, fachliche und organisatorische Hilfe dabei, das 
respektvolle Miteinander der Auszubildenden und der jungen Kolleginnen 
und Kollegen zu fördern. Mache von Deinen Möglichkeiten Gebrauch! 
Fordere die Hilfe ein!  

Die Vertrauensleute und der Betriebsrat stehen Dir mit Rat und Tat zur 
Seite, die IG Metall-Jugend  vor Ort unterstützt Dich! Antirassismus ist 
kein Thema, das linke Gruppen und Parteien gepachtet haben. Plane die 
Aktionen für Themen, die für Deinen Betrieb wichtig sind, mit Referenten, 
die sich auskennen, mit Gruppen, die zu Deinem Betrieb passen. Es gibt 
sie!  

Wer macht was?  

Vom antirassistischen Motorradclub bis zur Kochaktion in der 
Betriebskantine, auf der Internetseite des Bereichs 
Migration & Qualifizierung des DGB Bildungswerk  findest 
Du jede Menge Anregungen und Informationen: 
www.migration-online.de 
 
Eine Fülle von weiteren wichtigen Adressen findest Du 
auf den nachfolgenden Seiten! 
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Es gibt viele, die Dich unterstützen können! Im Einsatz 
gegen Rassismus bist Du Teil eines großen Netzwerks !  

Die Zusammenstellung auf den folgenden Seiten ist eine Auswahl  
wichtiger Adressen . Natürlich ist sie nicht vollständig. Doch die 
Linklisten auf den hier vorgestellten Webseiten ergänzen das Gesamtbild. 
Sollte mal eine Adresse nicht mehr funktionieren, findest Du die neue 
Adresse über eine Suchmaschine. 

Thematisch sind die Adressen wie folgt sortiert: 

�  Gewerkschafts- und gesellschaftliche Initiativen gegen 
Rassismus  

�  Lokale Initiativen und Antidiskriminierungsstellen gegen 
rassistische Gewalt 

�  Informationsportale im Internet 
�  Hilfe für Opfer rassistischer Gewalt 
�  Notruf- und Infotelefone 
�  Mobile Beratungsteams (Ostdeutschland) 
�  Private Initiativen und Ideenwettbewerbe  

An wen Du Dich 
wenden kannst! 

Am Ende der Broschüre findest Du ein Beispiel für e ine 
freiwillige Betriebsvereinbarung. 
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Gewerkschafts - und gesellschaftliche Initiativen gegen 
Rassismus 

IG Metall-Jugend 
www.jugend.igmetall.de 
Dokumentation IG Metall Vorstand: Materialien, Handlungshilfen, Referenten zum 
Thema Rechtsextremismus, Infobaustein Rechtsextremismus, Referenten 
(Adressliste) zum Thema Rechtsextremismus. 

Mach meinen Kumpel nicht an! e.V.  
www.gelbehand.de/ 
Der Verein engagiert sich seit über zwanzig Jahren gegen Rassismus und tritt für 
die Gleichberechtigung von Migranten und Migrantinnen in der Arbeitswelt ein. 

Netzwerk für Demokratie und Courage e.V. 
http://netzwerk-courage.de/site/ 
Mit den Projekttagen "Für Demokratie Courage zeigen" mobilisiert das Netzwerk 
für Antirassismus und ein demokratisches gesellschaftliches Miteinander in 
Schulen, Berufsschulen und Jugendeinrichtungen. 

Projekt gegen Rechtsextremismus der Friedrich-Ebert  Stiftung 
www.fes.de/rechtsextremismus/ 
Das Projekt der Friedrich-Ebert Stiftung "Auseinandersetzung mit dem 
Rechtsextremismus" bündelt umfangreiche Veranstaltungen und Materialien u.a. 
eine aktuelle (2008) Broschüre: „Rechtsextremismus? Nicht mit mir!“ 

Berufsschultour der DGB-Jugend 
www.berufsschultour.de  
Die Berufsschultour der DGB-Jugend ist bundesweit unterwegs. Jedes Jahr 
werden Tausende Schülerinnen und Schüler im Unterricht besucht, Auszubildende 
gestärkt und ihnen Mut gemacht. Mut zur Teilhabe. 
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Gewerkschafts - und gesellschaftliche Initiativen gegen 
Rassismus (Fortsetzung) 

"BildungsBausteine gegen Antisemitismus" 
www.bildungsbausteine.de 
Das Projekt "BildungsBausteine gegen Antisemitismus" existiert seit 2002. Das 
Kooperationsprojekt der beiden bildungspolitischen Träger Bildungsteam Berlin-
Brandenburg e.V. und Tacheles Reden! e.V. wurde von 2002 bis 2005 im Rahmen 
des Bundesprogramms entimon gefördert. Im Zentrum des Projekts steht die 
Konzeption, Entwicklung und Durchführung von Seminaren und Fortbildungen im 
gesamten Bundesgebiet. 

Jugendonline-Magazin der Bundesregierung 
www.schekker.de 
Schekker ist das Jugendonline-Magazin der Bundesregierung. Es wird von 
Jugendlichen für Jugendliche produziert. 
 
Migration-Integration-Diversity (MID), Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung 
www.migration-boell.de 
Listet ein umfangreiches Dossier zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) auf sowie Materialien und Tipps für Migrantinnen von der 
Gleichberechtigung bei der Wohnungssuche bis zu Diskriminierungsberichten in  
Ausbildung und Arbeitswelt. 
 
Football Against Racism 
www.farenet.org 
Football Against Racism in Europe (Fußball gegen Rassismus in Europa) wird 
durch den Fußball alle Arten von Diskriminierung im Fußball bekämpfen: im 
Stadion, auf dem Platz, in der Umkleidekabine, auf dem Trainingsplatz, in Büros 
und Klassenzimmern; durch Fans, Spieler, Manager, Trainer, Funktionäre oder 
Erzieher. 
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Gewerkschafts - und gesellschaftliche Initia tiven gegen 
Rassismus (Fortsetzung) 

Newssammlung Fußball 
www.demballegal.de 
Newssammlung über antirassistische Kampagnen im Fußball. 
 
Bündnis Aktiver Fußball-Fans (BAFF) 
www.aktive-fans.de 
Das Bündnis Aktiver Fußball-Fans (BAFF) kümmert sich um den Kampf gegen 
Rassismus und Diskriminierung, gegen die übertriebene Kommerzialisierung des 
Fußballs mit all ihren negativen Auswirkungen und gegen die zunehmende 
Repression von Seiten der Polizei und der Ordnungskräfte. 
 
Verfassungsschutz gegen Rechtsextremismus 
www.verfassungsschutzgegenrechtsextremismus.de 
Verfassungsschutz gegen Rechtsextremismus ist eine gemeinsame Internetseite 
der Verfassungsschutzbehörden von Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
Hamburg, Bremen und Sachsen-Anhalt. Mit dem gemeinsamen Internetauftritt soll 
dabei auch die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere im Bereich Rechtsextremismus 
intensiviert werden. 
 
Interkultureller Rat 
http://www.interkultureller-rat.de/ 
Anregung für Aktionen im Rahmen der Internationale Woche gegen Rassismus. 
Dazu gibt es beispielsweise auch das Materialheft mit Tipps und Tricks aus der 
Praxis zum Download.  
 
Antirassistisch-Interkulturelles Informationscentru m Berlin 
http://www.aric.de/ 
Das Antirassistisch-Interkulturelle Informationscentrum Berlin ist Teil der bundes- 
und europaweiten Vernetzung antirassistischer und interkultureller Arbeit. Auf der 
Seite finden sich u.a. eine Adress- und eine Mediendatenbank mit über 40.000 
Einträgen. 
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Gewerkschafts - und gesellschaftliche Initiativen gegen 
Rassismus (Fortsetzung) 

Aktion Courage 
http://www.aktioncourage.org/ 
Die Aktion Courage präsentiert Aktivitäten, Projekte und Veröffentlichungen gegen 
Rassismus 
 
Europäisches Netz gegen Rassismus 
http://www.enar-eu.org 
Das europäische Netz gegen Rassismus stellt Neuigkeiten über die 
Antirassismusarbeit und Antidiskriminierungs-Gesetzgebung in der Europäischen 
Union vor. 
 
Dossier der Frauengruppe (Bund) der GdP 
www.gdp.de/gdp/gdpbay.nsf/id/AGG 
 
Broken rainbow 
www.broken-rainbow.de/ 
Bundesverband der lesbischen, lesbisch-schwulen und transidenten Anti-Gewalt-
Initiativen Deutschland e.V. 
 
Ratgeber zum AGG 
www.agg-ratgeber.de/ 
Ratgeber zum AGG in deutsch, türkisch, englisch, russisch vom 
Gleichbehandlungsbüro Aachen. 
 
Recherche-Nord 
www.recherche-nord.com  
(siehe auch www.recherche-ost.com) ist ein unabhängiges Recherche- und 
Medienkollektiv zum Themenkomplex des militanten Neonazismus, Rassismus und 
Antisemitismus. Es bietet Vorträge zur intensiven Vermittlung von Hintergründen 
und Zusammenhängen an (thematische Einsteiger und Profis). 
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Lokale Initiativen und Antidiskriminierungsstellen  
gegen rassistische Gewalt – Norddeutschland 

Arbeitsstelle „Rechtsextremismus und Gewalt“ ARUG 
http://www.arug.de/ 
Die Arbeitsstelle „Rechtsextremismus und Gewalt“ wurde 1994 als Projekt der 
Geschäftsstelle von ARBEIT UND LEBEN in Braunschweig gegründet. Ausgehend 
von praktischer Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen von 
Kursangeboten des zweiten Bildungsweges entstanden die Arbeitsfelder 
„Rechtsextremismus“ und „Gewalt“ zunächst als Reaktionen auf eine Zunahme 
von Gewaltbereitschaft und Rechtsorientierung unter den Teilnehmern und ein 
entsprechend offenes, offensives Auftreten. 
 
Hamburg migration.works - Diskriminierung erkennen und handeln! 
www.wogeev.de/antidiskriminierungsarbeit.htm 
Das Projekt „Hamburg migration.works - Diskriminierung erkennen und handeln!“ 
wird vom Woge e.V. getragen. Es hat zum Ziel, Strategien für den Abbau von 
Diskriminierung weiter zu entwickeln. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf  der 
beruflichen Beratung.  
 
Antidiskriminierungsstelle von IBIS e.V. Oldenburg 
www.ibis-ev.de 
An die Antidiskriminierungsstelle von IBIS e.V. Oldenburg können sich Menschen 
wenden, die diskriminiert werden. Vorwiegend in Niedersachsen und Bremen berät 
IBIS e V.  bei Diskriminierung, gibt Hilfestellung (Mediation) im Gespräch mit den 
verursachenden Personen. 
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Lokale Initiativen und Antidiskriminierungsstellen  
gegen rassistische Gewalt – Westdeutschland 

Antidiskriminierungsbüro des ADB Köln/Öffentlichkei t gegen Gewalt (ÖgG) 
e.V. 
www.oegg.de 
Dieses Antidiskriminierungsbüro ist zentrale Anlaufstelle für von Diskriminierung 
Betroffene in Großraum Köln. Politische Arbeit auf kommunaler Ebene. 
 
ARIC-NRW e.V. und AntiDiskriminierungsBüros in NRW 
www.diskriminierung-melden.de 
Zentrale Internetseiten des ARIC-NRW e.V. und den AntiDiskriminierungsBüros in 
NRW zur Erfassung rassistisch motivierter Diskriminierungsvorfälle.  
 
ARIC-NRW e.V. und AntiDiskriminierungsBüros Südwest falen 
 www.vaks.info/html/antidiskriminierungsburo.html 
ARIC-NRW e.V. und AntiDiskriminierungsBüros bietet Beratung und Begleitung in 
Diskriminierungsfällen in ganz Südwestfalen. 
 
Anti-Rassismus Informations-Centrum Duisburg 
www.aric-nrw.de/ 
Das Anti-Rassismus Informations-Centrum Duisburg ist eine praxisorientierte 
Anlaufstelle für in der antirassistischen Arbeit Tätige. 
�
NRW gegen Diskriminierung 
www.nrwgegendiskriminierung.de 
Infos über Organisationen, die sich gegen die Diskriminierung engagieren und sich 
für rechtliche, politische und soziale Gleichstellung einsetzen. 
 
Gleichbehandlungsbüro Aachen 
www.nrwgegendiskriminierung.de/de/docs/aachen_start.html 
Infos über Antidiskriminierungsgesetz/Umsetzung der EU-Richtlinien in deutsches 
Recht, aktueller Rechtsschutz, Ausländer– und Asylgesetzgebung und 
Beschwerdemöglichkeiten bei der EU Kommission. 
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Lokale Initiativen und Antidiskrimi nierungsstellen  
gegen rassistische Gewalt – Ostdeutschland 

Antidiskriminierungsbüro Berlin e.V. 
www.adb-berlin.org 
Das Antidiskriminierungsbüro Berlin e.V. bietet Beratung und Unterstützung von 
Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind,  Aufklärung und Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit sowie die Jugendarbeit in Form der Einbindung von jungen 
Leuten in antirassistische Aktionen. 
 
Antidiskriminierungsbüro Sachsen 
www.adb-sachsen.de/index.html 
Das Antidiskriminierungsbüro Sachsen ist eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen 
zu Diskriminierung aufgrund rassistischer Zuschreibungen, ethnischer Herkunft, 
Religion und Weltanschauung, des Geschlechts, sexueller Orientierung, 
Lebensalter oder Behinderung sowie Mehrfachdiskriminierung. 
 
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR) 
www.mbr-berlin.de 
Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR) begleitet und berät 
Initiativen, Organisationen, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Einzelpersonen, die 
sich in Berlin gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus 
engagieren oder dies in Zukunft tun möchten. 
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Lokale Initiativen und Antidiskriminierungsstellen  
gegen rassistische Gewalt – Süddeutschland 

Antidiskriminierungsnetzwerk Baden-Württemberg mitt endrinundaussenvor 
www.mittendrinundaussenvor.de 
Das Antidiskriminierungsnetzwerk in Baden-Württemberg mit dem Namen 
"mittendrinundaussenvor.de" in Trägerschaft des Landeskirchlichen 
Migrationsdienstes in Württemberg  soll Diskriminierung verhindern bzw. 
beseitigen. 
 
Service Büro für Interkulturelle Begegnungen Transf er e.V. 
www.Transfer-ev.de 
Service Büro für Interkulturelle Begegnungen, das sich besonders in der 
internationalen Jugendarbeit engagiert. E-Mail: service@transfer-ev.de 
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Informationsportale im Internet  

www.online-beratung-gegen-rechtsextremismus.de 
Das Projekt, ergänzt die bestehenden Beratungsangebote und Informationsportale 
und bietet erstmals individuelle Beratung - per Email, Einzel- und Gruppenchat. 
Was in vielen Bereichen - beispielsweise in der Telefonseelsorge, der 
Schuldnerberatung und der Aidshilfe - inzwischen zum Standard gehört, wird nun 
erstmals für die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus angeboten. 
 
www.der-rechte-rand.de 
Die Website informiert über rechte Organisationen, Ideologien der 
Rechtsextremisten sowie über die Aktivitäten von Initiativen und Gruppen gegen 
Rechtsextremismus. 
E-Mail: redaktion@der-rechte-rand.de. 
 
www.netzgegenrechtsextremismus.de 
Medieninitiative, die von der Wochenzeitung "DIE WOCHE" gegründet wurde und 
inzwischen von zahlreichen Zeitungen, Rundfunk-Sendern und Nachrichten-
Agenturen unterstützt wird. 
E-Mail: redaktion@NetzGegenRechts.de 
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Hilfe für Opfer rassistischer Gewalt  

Amadeu-Antonio-Stiftung  
www.amadeu-antonio-stiftung.de 
Die Stiftung fördert Projekte und Initiativen, die sich besonders in Ostdeutschland 
gegen Rechtsextremismus engagieren. Schwerpunkt ist die Arbeit mit 
Jugendlichen und Opfern rechter Gewalt. Die Stiftung stellt Kontakt zu lokalen 
Initiativen und Netzwerken her und führt eigenen Veranstaltungen durch. E-Mail: 
Info@amadeu-antonio-stiftung.de 
 
Deutsche Rechtsnetzwerkstiftung gegen Terror und Ge walt 
www.rgt-stiftung.de 
Liste von Rechtsanwälten, die sich gegen Gewalt und Menschenfeindlichkeit 
ausgesprochen haben. Die Anwälte der Deutschen Rechtsnetzwerkstiftung gegen 
Gewalt und Terror werden für eine intensive Rechtsverfolgung der Straftaten 
sorgen. Dem Opfer entstehen keine Anwaltskosten!  E-Mail: rgt-
stiftung@web.de 
 
Opferperspektive Potsdam 
www.opferperspektive.de 
Hier wird Opfern rechtsextremer Gewalt geholfen Perspektiven für die Zeit nach 
dem Angriff zu entwickeln. Zu den Aktivitäten der Initiative gehören Opferberatung, 
Vernetzung und Unterstützung lokaler Initiativen sowie Dokumentation- und 
Öffentlichkeitsarbeit. E-Mail info@opferperspektive.de 
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Notruf - und Infotelefone  

Zentrale Hotline für Opfer von rechtsextremistische r Gewalt  
0800 -1020203  
Unter dieser Telefon-Nr. erhalten Opfer erste Informationen z.B. über die 
Übernahme von Heilbehandlungskosten und die Gewährung von Entschädigung.  
 
Antirassistisches Telefon Berlin  
030 - 7857281  
Meldestelle für rassistische-rechtsextreme Vorfälle in Berlin, täglich besetzt.  
 
Nottelefon Düsseldorf  
0211 - 9920000  
Nottelefon gegen Rassismus, 24-Stunden-Service.  
 
Infobüro gegen Rassismus in Erlangen  
09131 - 202268  
 
Antirassistisches und antifaschistisches Notruftele fon in Essen 
0201 - 232060 (Anrufbeantworter) 
 
Antirassistisches und antifaschistisches Notruftele fon in Gießen 
0461 - 791464  
 
Antirassistisches Telefon in Hamburg  
040 - 431587 (Anrufbeantworter) 
 
Anti Rassismusbüro Kassel  
0561 – 17919 
 
Antidiskriminierungsbüro Stuttgart  (ADB) c/o  
Ausländische Mitbürger in Stuttgart e. V. 
0711 - 2155178 Fax: 0711 - 2155330, Anrufbeantworter 



54 

�




�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Mobile Beratungsteams (Ostdeutschland)  

Mobiles Beratungs -Team 
www.mobiles-beratungsteam.de 
Auf kommunaler Ebene tätig, Geschäftsstelle in Potsdam (Institut für 
Gemeinwesenberatung) und fünf kleine regionale Teams. Infos über 
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, Aufklärungsarbeit und 
Unterstützung von Bürgerinitiativen vor Ort.  
 
MBT-Geschäftsstelle Potsdam  
Eisenhartstr. 13, 14469 Potsdam, Tel: 0331 - 740 62 46 Fax: 0331 - 740 62 47 
E-Mail: mobiles-beratungsteam@jpberlin.de  
 
Landkreis Prignitz, Ostprignitz-Ruppin  
Regionalbüro Neuruppin, Tel: 03391-35 91 89 Fax: 03391-65 93 32  
E-Mail: bfw-team2@jpberlin.de oder bfw-team9@gmx.net 
 
Landkreis Barnim und Uckermark  
Regionalbüro Schwedt, Tel: 03332-446 445 Fax: 03332-446 441  
E-Mail: bfw-team3@jpberlin.de  
 
Landkreis Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Dahme -Spreewald sowie die 
kreisfreien Städte Brandenburg/Havel und Potsdam  
Regionalbüro Beelitz, Fax: 033204-61810  
E-Mail: bfw-team4@jpberlin.de 
 
Landkreis Märkisch-Oderland und Oder-Spree sowie di e kreisfreie Stadt 
Frankfurt/Oder 
Regionalbüro Fürstenwalde, Tel: 03361-340 689 Fax: 03361-367 867  
E-Mail: bfw-team8@jpberlin.de  
 
Landkreis Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Spree -Neiße sowie die 
kreisfreie Stadt Cottbus  
Regionalbüro Cottbus, Tel: 0355-430 24 41 Fax: 0355-499 37 50  
E-Mail: bfw_team6@freenet.de 
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Private Initiativen und Ideenwettbewerbe  

Anstiftung Projekte gegen das Vergessen  
www.peter-grohmann.de 
Peter Grohmann ist politisch-literarischer Kabarettist und koordiniert das 
Bürgerprojekt die AnStifter, Büro für ungewöhnliche Entwicklungen in Stuttgart. Die 
bundesweit arbeitende ehrenamtliche Initiative, setzt sich unter anderem für die 
Verbesserung der Situation von EmigrantInnen, politischen Flüchtlingen und 
ehemaligen ZwangsarbeiterInnen ein.  
E-Mail: anstiftung@t-online.de 
 
www.nazis.de 
Forum, das den Dialog mit Nazis forcieren will, um Motive und  
Argumente rechter Gewalt zu ergründen und um besser darauf reagieren zu 
können. Lesenswert: Aussteigerberichte und der Selbsttest! E-Mail: 
impressum@nazis.de 
 
nobackspin 
www.nobackspin.de 
Eine Initiative gegen Rassismus gegründet von Künstlern aus  
der elektronischen Musikszene. Hier findest Du DJs gegen Rassismus. Mit einer 
fortlaufenden Tour mehrerer DJs durch Deutschland macht die Initiative auf das 
Thema Ausländerfeindlichkeit aufmerksam. Hilfsaktionen unterstützt die Initiative 
auch finanziell. 
 
Kuhle Wampe 
www.kuhle-wampe.de 
Motorrad -Club, der sich in einem bundesweiten Verband von  
60 Clubs gegen den Rechtsextremismus engagiert.  
E-Mail: vs@kuhle-wampe.de  
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Private Initiativen und Ideenwettbewerbe (Fortsetzu ng) 

Gegen Rechtsradikalismus – die virtuelle Unterschri ftenliste 
www.gegen-rechtsradikalismus.de 
Virtuelle Unterschriftenliste gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, die im 
WWW ein Zeichen setzen soll.  
E-Mail: meinung@gegen-rechtsradikalismus.de 
 
Infocafé Der Winkel, Belzig 
www.derwinkel.de 
Das Infozentrum setzt sich für Toleranz und gegen Rechtsextremismus und Gewalt 
ein und führt Informationsveranstaltungen über die Lage von Ausländern und 
Asylsuchenden durch. 
E-Mail: infocafe@derwinkel.de 
 
Victor-Klemperer-Jugendwettbewerb c/o Bündnis für D emokratie und 
Toleranz 
Jährlicher Wettbewerb, der mit seiner Aufgabenstellung  demokratische Werte wie 
Toleranz und Zivilcourage bei Jugendlichen stärken will. Das Bündnis für 
Demokratie und Toleranz, die Dresdner Bank und das ZDF sehen sich hier in der 
Verantwortung. E-Mail: klemperer-wettbewerb@bfdt.de 
 
Gesicht Zeigen! Aktion weltoffenes Deutschland e.V.  
www.gesichtzeigen.de 
Gesicht Zeigen! Aktion weltoffenes Deutschland e.V. wurde gegründet, um 
Menschen zu ermutigen, gegen Fremdenfeindlichkeit und rechte Gewalt aktiv zu 
werden. Gesicht Zeigen! unterstützt und initiiert eine Vielzahl von Projekten, u.a.  
Bundesweite Aktionswochen Rassismus 2009. 
 
"Kochen für ein weltoffenes Deutschland" 
www.cuisinierducoeur.com 
Ein lockerer Zusammenschluss bekannter deutscher Spitzenköche und ihres 
Umfeldes. Sinn ist es, gute Sachen zu unterstützen. Die "Cuisinier du Coeur" 
engagieren sich für mehr Toleranz und Weltoffenheit. 
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Private Initiativen und Ideenwe ttbewerbe (Fortsetzung)  

Projekt „Störungsmelder” 
http://blog.zeit.de/stoerungsmelder 
Prominente gehen gemeinsam mit Gesicht Zeigen! an Schulen - dahin, wo die 
Erfahrungen gemacht werden, die im „Störungsmelder” diskutiert werden. Der 
„Störungsmelder” ist ein Weblog gegen Rechtsextremismus, ein Diskussionsforum 
für Menschen, die über Nazis reden wollen  
 
Aktion Gemeinsinn e.V. 
www.gemeinsinn.de 
Ein Verein, der Bürgerinnen und Bürger zu persönlichem Engagement motivieren 
will, angesichts gesellschaftlicher und politischer Probleme wie Rassismus und 
Gewalt. E-Mail: info@gemeinsinn.de 
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Betriebsvereinbarung – Vorschlag des DGB 
Bundesvorstands vom 13. März 2009 

((Konzern-))Betriebsvereinbarung zum Schutz vor Diskriminierung und Ungleichbehandlung 
 
wird zum Schutz vor Diskriminierung und zur Förderung der Gleichbehandlung im ((Name des 
Unternehmens)) folgende ((Konzern-))Betriebsvereinbarung geschlossen: 
 
Präambel: 
Eine Unternehmenskultur, die sich durch ein partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz 
auszeichnet, bildet die Basis für ein positives innerbetriebliches Arbeitsklima und ist 
gemeinsam mit der Einbeziehung aller Kompetenzen und Begabungen in das betriebliche 
Handeln eine wichtige Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens.  
Vor dem Hintergrund der Zunahme fremdenfeindlicher Gewalttaten wollen die Vertragsparteien 
einen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen und Vorbehalten gegenüber ethnischen, nationalen 
oder religiösen Minderheiten und den daraus resultierenden Ungleichbehandlungen leisten. 
Sie wollen gleichzeitig die Förderung der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung im 
Arbeitsleben unterstützen.  
Die Vertragsparteien betrachten diese Vereinbarung als einen wichtigen Bestandteil zur 
Umsetzung der auf Basis des Art. 13 des Amsterdamer Vertrages verabschiedeten EU-
Richtlinien. 
 
§ 1 Grundsätze 
Die Unternehmensleitung und der Betriebsrat treten nachdrücklich für eine Förderung der 
Gleichbehandlung sowie für den Schutz vor unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung der 
Beschäftigten ein. Sie treten allen Formen des Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit sowie 
antidemokratischen und nationalistischen Tendenzen entgegen. Sie setzen sich für ein 
belästigungsfreies Betriebsklima und ein kollegiales Miteinander ein. Hierzu gehört vor allem, 
die Persönlichkeit und die Würde jeder/s Beschäftigten zu respektieren und zu achten. Diese 
Ziele gelten für die Beschäftigten, auch in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gegenüber 
Kunden des Unternehmens und für das Verhalten von Beschäftigten gegenüber im 
Unternehmen beschäftigten Fremdfirmenangehörigen. Die Grundsätze dieser Vereinbarung 
werden auch aufgenommen in die Ausschreibungs- und Vertragsbedingungen für 
Unternehmen, die für ((Name des Unternehmens)) Leistungen erbringen. Das Unternehmen 
verpflichtet sich, solche Subunternehmen von der Auftragsvergabe auszuschließen, die keine 
Gewähr für die Einhaltung der Grundsätze bieten.  
Die Vertragsparteien verpflichten sich, in ihren Beschlüssen, Vereinbarungen und Handlungen 
den Grundsatz der Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung und den Grundsatz der 
Förderung der Chancengleichheit zu berücksichtigen. 
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Betriebsvereinbarung – (Fortsetzung 1)  

Entsprechend des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung und der Gleich behandlung  sind 
alle unmittelbaren und mittelbaren Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Herkunft, 
Abstammung, Religion, Nationalität oder der sexuellen Orientierung sowie Belästigungen, 
Mobbing und fremdenfeindliche Handlungen verboten. Dies gilt für das Verhalten von 
Beschäftigten untereinander, im Umgang mit den Kunden und im Verhältnis zwischen 
Vorgesetzten und Untergebenen, unabhängig davon, ob ein Verstoß gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz bewusst, gezielt oder fahrlässig begangen wurde. 
Eine unmittelbare Diskriminierung im Sinne dieser Vereinbarung liegt vor, wenn eine Person in 
einer vergleichbaren Situation schlechter als eine andere Person behandelt wird, worden ist 
oder würde. 
Eine mittelbare Diskriminierung im Sinne dieser Vereinbarung liegt vor, wenn dem Anschein 
nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren, eine oder mehrere Personen in 
besonderer Weise benachteiligen. 
Eine Belästigung gilt als unmittelbare Diskriminierung, wenn Verhaltensweisen, wie 
Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen oder Beleidigungen die Verletzung der 
Würde der betreffenden Person bezwecken oder bewirken. Ebenfalls als Diskriminierung 
gelten fremdenfeindliche und rechtsextreme und antisemitische Äußerungen und 
Verhaltensweisen sowie Mobbing. 
Auch die Aufforderung oder die Anweisung zur Ungleichbehandlung oder Belästigung stellt 
eine Diskriminierung im Sinne dieser Vereinbarung dar. 
Der Grundsatz der Förderung der Chancengleichheit  gebietet Maßnahmen zur 
tatsächlichen Gleichstellung der Beschäftigten und berücksichtigt die besonderen Umstände 
(spezifische Kompetenzen und Defizite) in angemessener Weise.  
Alle Beschäftigten des ((Name des Werks, der Dienststelle oder des Konzerns)) sind 
aufgefordert und verpflichtet, für die Einhaltung der Gleichbehandlungsgrundsätze einzutreten. 
 
§ 2 Geltungsbereich 
Diese Vereinbarung gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des ((Name des Werks, 
der Dienststelle oder des Konzerns)), einschließlich der im Rahmen einer Ausbildung tätigen 
Person, in bezug auf: 
a) personelle Maßnahmen wie Einstellungen und Auswahlkriterien, Versetzungen und 

Umgruppierungen, Leistungsbeurteilungen und Beförderungen, Kündigungen, 
b) Arbeitsbedingungen,  einschließlich  Entlohnung, Entlohnungsgrundsätze, Sonderzahlungen 

und den sonstigen Arbeitsbedingungen 
c) soziale Maßnahmen, insbesondere alle betrieblichen Sozialleistungen sowie Leistungen und 

Angebote betrieblicher Sozialeinrichtungen, 
d) den Zugang zu und die Bedingungen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung,  
e) den Zugang zu betrieblichen Informationen, 
f) sonstige Vergünstigungen, die den Beschäftigten gewährt werden, sowie 
g) im Hinblick auf die Schaffung eines belästigungsfreien Arbeitsumfeldes. 
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Betriebsvereinbarung – (Fortsetzung 2)  

§ 3 Verstöße gegen die Gleichbehandlungsgrundsätze 
a) Beschwerderecht  
Personen, die sich durch Missachtung der unter § 1 beschriebenen Grundsätze beeinträchtigt 
fühlen, haben das Recht, sich an nachfolgende verantwortliche Stellen zu wenden. 
Verantwortliche Stellen können sein: 

der/die betrieblichen Vorgesetzten 
den/die Gleichstellungsbeauftragte/n bzw. paritätische Kommission 
den Betriebsrat oder von ihm Beauftragte 
die Personalabteilung 
das Management 

Die von Diskriminierung betroffene Person hat auch die Möglichkeit, sich an eine andere 
Vertrauensperson ihrer Wahl zu wenden.  
Auch Beschäftigte, die nicht selbst von Diskriminierung betroffen sind, aber Zeugen eines 
Verstoßes gegen die Gleichbehandlungsgrundsätze geworden sind, können sich mit einer 
Beschwerde an die verantwortlichen Stellen wenden. 
Eine Beschwerde darf nicht zu einer Benachteiligung führen. 
Das allgemeine Beschwerderecht entsprechend §§ 84 und 85 BetrVG bleibt unberührt. 
Unabhängig von betrieblichen Ordnungsmaßnahmen haben diskriminierte Beschäftigte die 
Möglichkeit, zivil- und/oder strafrechtliche Schritte zu ergreifen, ohne dass ihnen im 
Unternehmen dadurch Nachteile entstehen. 
b) Vertraulichkeit  
Über die Informationen und Vorkommnisse, persönlichen Daten und Gespräche ist absolutes 
Stillschweigen gegenüber am Verfahren nichtbeteiligten Dritten zu bewahren. Gleiches gilt 
gegenüber dem Beschwerdegegner, solange eine Beschwerde nicht geprüft wurde. 
c) Aufgaben der verantwortlichen Stellen  
Die Maßnahmen haben das Ziel, diskriminierende Verhaltensweisen und Verfahren sowie die 
daraus entstehende Schädigung für das Betriebsklima nachhaltig abzustellen. Daher stehen 
Maßnahmen zum Ausgleich und zur nachhaltigen Beilegung von Konflikten gegenüber einem 
arbeitsrechtlichen Verfahren im Vordergrund.  
Die verantwortlichen Stellen  haben die Verpflichtung, unverzüglich, spätestens innerhalb 
einer Woche nach Kenntnis des Vorfalls, mit dem/r Betroffenen den Sachverhalt zu beraten 
und festzustellen, ob Tatsachen vorliegen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder 
mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen. Die Feststellung ist gemeinsam mit der 
Schilderung des Sachverhalts für das weitere Verfahren zu dokumentieren. Mit der von 
Diskriminierung betroffenen Person ist das weitere Vorgehen abzustimmen. Nach der 
Feststellung einer Diskriminierung hat die diskriminierende Person oder Stelle zu beweisen, 
dass kein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz vorliegt. Die verantwortlichen 
Stellen haben insbesondere folgende Aufgaben: 
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Betriebsvereinbarung – (Fortsetzung 3)  

- in getrennten oder, nach Zustimmung der beschwerten Person, in gemeinsamen Gesprächen 
mit dem Beschwerdegegner die Hintergründe für eine Diskriminierung aufzuklären und diese 
abzustellen; 

- die belästigende Person über die tatsächlichen und arbeitsrechtlichen Zusammenhänge und 
die Folgen aufzuklären; 

- auf Wunsch die/den Betroffene/n zu/in allen Gesprächen und Besprechungen zu begleiten 
und zu unterstützen. 

Darüber hinaus haben die verantwortlichen Stellen die Aufgabe, gegenüber dem zuständigen 
Gremium ((Bezeichnung des Gremiums)) Gründe darzulegen, die eine Entscheidung über das 
Vorhandensein einer tatsächlichen Diskriminierung ermöglichen sowie Gegenmaßnahmen und 
ggf. arbeitsrechtliche Konsequenzen vorzuschlagen. ((Bezeichnung des Gremiums)) stellt fest, 
ob eine Diskriminierung vorliegt. Ist eine einvernehmliche Entscheidung nicht möglich, so ist 
entsprechend § 85 BetrVG zu verfahren.  
Falls eine Diskriminierung vorliegt, die strafrechtliche Konsequenzen vermuten lässt, z.B. im 
Sinne des § 130 StGB (Volksverhetzung), so hat die verantwortliche Stelle unverzüglich die 
Unternehmensleitung zu informieren. Diese hat die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten. 
d) Betriebliche und arbeitsrechtliche Maßnahmen  
Das Unternehmen hat bei unmittelbaren Diskriminierungen, nach Entscheidung des 
zuständigen Gremiums, dem Einzelfall angemessene betriebliche Sanktionsmaßnahmen zu 
ergreifen, wie  

Belehrung, 
Verwarnung, 
Versetzung, 
Abmahnung, 
fristgerechte Kündigung oder 
Kündigung aus wichtigem Grund. 

Die Schwere der diskriminierenden Verhaltensweisen und die Möglichkeiten des Ausgleichs 
sowie die Erwartung einer zukünftigen Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sind 
leitend für die Art der Sanktion. Zur Abhilfe können auch sozialpädagogische Angebote 
erfolgen. 
Die Durchführung der Maßnahme/n erfolgt in Abstimmung mit dem Betriebsrat.  
Das Unternehmen ist bei mittelbaren Diskriminierungen der/n betroffenen Person/en zum 
Ersatze des entstandenen Schadens verpflichtet. Außerdem sind in Abstimmung mit dem 
Betriebsrat bzw. dem zuständigen Gremium unverzüglich Maßnahmen einzuleiten, um die 
diskriminierenden Verfahren oder Vereinbarungen abzuändern. 
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Betrieb svereinbarung – (Fortsetzung 4)  

§ 4 Förderung der Chancengleichheit 
Zur Schaffung einer tatsächlichen Chancengleichheit vereinbaren Unternehmensleitung und 
Betriebsrat besondere Maßnahmen zur Förderung benachteiligter Beschäftigter und 
Beschäftigungsgruppen und Eingliederung im Betrieb. Hierzu werden, entsprechend der 
Zusammensetzung, der vorhandenen Kompetenzen und der für das Unternehmen wichtigen 
Ziele folgende Fördermaßnahmen vereinbart: 
((Folgende Inhalte sind als Bausteine zu verstehen)) 
Baustein 1:  Bei allen personellen Maßnahmen, für die bestimmte Qualifikationen erfüllt sein 

müssen, sind die nicht in Deutschland erworbenen vergleichbaren 
Qualifikationen sowie Berufserfahrungen zu berücksichtigen.  

Baustein 2:  Von besonderer Bedeutung für einen reibungslosen Produktionsablauf sind 
ausreichende sprachliche Kompetenzen, einschließlich der Ausdrücke der 
Fachsprache. Daher bietet der Betrieb, entsprechend der vorhandenen 
spezifischen Kenntnisse kostenlose innerbetriebliche Sprachkurse, für die 
die Beschäftigten freizustellen sind, an.  

Baustein 3:  Im kundennahen Bereich werden mehrsprachig zusammengesetzte 
Arbeitsgruppen gebildet, um den Service zu verbessern.  

Insgesamt wird den Beschäftigten die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung eingeräumt. Die 
entsprechenden Maßnahmen sollen mit Hilfe von individuellen Förderplänen umgesetzt 
werden. 
 
§ 5 Maßnahmen zur Förderung des Gleichbehandlungsgr undsatzes in der beruflichen 
Ausbildung 
Die Förderung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und der Abbau fremdenfeindlicher und 
rechtsextremer Einstellungen sowie die Förderung der Chancengleichheit sind für die 
berufliche Ausbildung von besonderer Bedeutung.  
Die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern für die Einstellung in ein 
Ausbildungsverhältnis erfolgt nach einheitlichen Kriterien. Der Ausschluss oder die 
Benachteiligung bestimmter Gruppen bei der Einstellung für bestimmte Ausbildungsberufe ist 
untersagt. Für die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber ist das Gesamtbild aus 
Testergebnis, dem persönlichen Eindruck im Vorstellungsgespräch und die gesundheitliche 
Eignung entscheidend. Die vorhandenen Qualifikationen sind unabhängig, ob sie in 
Deutschland oder in einem anderen Land erworben wurden, zu berücksichtigen. Bei den 
Einstellungstests und im persönlichen Vorstellungsgespräch sind nur solche Fragen für die 
Bewertung ausschlaggebend, die sich auf beruflichen Anforderungen beziehen. 
Fragestellungen, deren Beantwortung eine spezifische kulturelle, religiöse, weltanschauliche 
oder nationale Herkunft erforderlich machen, werden nicht gestellt und ggf. nicht 
berücksichtigt.  
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Betriebsvereinbarung – (Fortsetzung 5)  

Die Verantwortlichen in der Berufsausbildung wirken auf eine angemessene Wertorientierung 
der Auszubildenden in der Gesellschaft, deren verantwortungsvolle Mitgestaltung und auf 
einen toleranten und gewaltfreien Umgang hin. Unter Berücksichtigung der in den 
Ausbildungsordnungen enthaltenen Anforderungen zur Vermittlung von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten werden soziale und interkulturelle Kompetenzen vermittelt.  
Das Unternehmen strebt an, die Mobilität der Auszubildenden – sofern Voraussetzungen 
vorliegen – zu fördern. Dazu sollen Ausbildungsaufenthalte in Töchterunternehmen angeboten 
werden bzw. die Möglichkeiten einer EU-geförderten und binationalen Ausbildung genutzt 
werden.  
Zur Förderung der Chancengleichheit werden vom Unternehmen für alle Auszubildenden 
unabhängig der Herkunft, bei denen ein erfolgreicher Abschluss der Ausbildung nicht 
gewährleistet ist, spezifische, dem Ausbildungsstand angemessene Unterstützungsangebote 
gemacht. Diese werden in individuellen Förderplänen beschrieben. Es können auch 
außerbetriebliche Angebote als Bestandteil der Ausbildung mit einbezogen werden.  
 
§ 6 Maßnahmen zur Einführung und Umsetzung der Vere inbarung 
Die Unternehmensleitung und der Betriebsrat verfolgen mit den Maßnahmen zur Einführung 
und Umsetzung der Vereinbarung das Ziel, die betrieblichen Gleichbehandlungsgrundsätze 
nachhaltig zu verankern. Dabei sollen potenzielle Konflikte und Diskriminierungen nicht 
verschwiegen, sondern aufgearbeitet werden. Dazu werden folgende Maßnahmen vereinbart:  
1. Information und Unterrichtung  
Das Unternehmen stellt sicher, dass alle Beschäftigten über die Inhalte der Vereinbarung 
informiert werden. Dazu werden die Gleichbehandlungsgrundsätze in einer Broschüre der 
Belegschaft zugänglich gemacht. Diese Broschüre wird in die wichtigsten Herkunftssprachen 
der Beschäftigten übersetzt. ((Alternativ kann auch, falls vorhanden eine Betriebszeitung für 
die Veröffentlichung genutzt werden.))  
Außerdem werden die Beschäftigten in den Betriebsversammlungen über die Inhalte und 
Umsetzung informiert. Im übrigen sind die Abteilungen verpflichtet, im Rahmen von 
Abteilungsversammlungen über die Vereinbarung zu informieren. 
2. Fortbildungsmaßnahmen  
Im Rahmen der beruflichen Fort- und Weiterbildung für Beschäftigte wird die Vermittlung der 
Inhalte der Vereinbarung aufgenommen. Gleiches gilt insbesondere für Fortbildungsseminare 
für Vorgesetzte, Ausbilder/innen und Beschäftigte der Personalabteilung, da sie als 
Führungspersonen eine besondere Verantwortung für die Umsetzung haben. Für Beschäftigte 
mit Einstellungs- und Leistungsbeurteilungskompetenzen werden gesonderte 
Fortbildungsbausteine entwickelt und eingeführt. Ziel ist, die Fähigkeit zur Beurteilung 
interkultureller Kompetenzen zu erweitern. Im übrigen sind auch Qualifizierungsmaßnahmen 
für Betriebsräte, Vertrauensleute und für vom Betriebsrat beauftragte Personen durchzuführen. 
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Betriebsvereinbarung – (Fortsetzung 6)  

3. Betriebliches Berichtswesen  
Im Rahmen des betrieblichen Berichtswesens wird regelmäßig der Betriebsrat und die 
Beschäftigten über die Umsetzung der Vereinbarung informiert. Dabei werden neben den 
Sozialdaten und ihrer Veränderung durch die Fördermaßnahmen statistische Daten über 
Diskriminierungsfälle und ihre Erledigung ermittelt.  
4. Paritätische Kommission  
Spätestens einen Monat nach Abschluss dieser BV wird eine paritätisch besetzte Kommission 
gebildet. Sie hat die Aufgabe, Vorschläge zur Beseitigung von Benachteiligungen zu 
entwickeln und die Umsetzung der Betriebsvereinbarung zu unterstützten.  
Im übrigen werden die Unternehmensleitung und der Betriebsrat alle Verfahren und 
Vereinbarungen im Hinblick auf die Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes überprüfen 
und ggf. verändern. 
 
§ 7 Schlussbestimmungen 
Die ((Konzern-)) Betriebsvereinbarung tritt am .... in Kraft. Nach Ablauf von ((einem)) zwei 
Jahren wird ein Erfahrungsbericht erstellt, mit dem die Wirkung der Vereinbarung überprüft 
wird. Auf Basis des Erfahrungsberichtes werden weitere Maßnahmen zur Durchsetzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Grundsatzes auf Chancengleichheit vereinbart.  
Die Vereinbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres, 
frühestens zum .... ((Frist für den Erfahrungsbericht berücksichtigen)) gekündigt werden. Die 
betrieblichen Gleichbehandlungsgrundsätze wirken wegen der Geltung der EU-Richtlinien 
nach. 
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